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Niederschrift 20.28.GVE.  Gemeindevertretung 11. Legislaturperiode 

Datum: 22.10.2020 19:30 – 21:25 Uhr  Schriftstücknummer:  077798 

Ort: Mehrzweckhalle Nieder-Gemünden    

Anwesend: 

Gemeindevertretung: 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter: L. Becker, A. Bräuer, A. Eckstein,  
K.-D. Jensen, J. Lutz, I. Meyer, W. Momberger, Dr. J. Müller, E. Reitz, T. Reitz, T. Schill,  
R. Wagner 

 
Gemeindevorstand: 

Bürgermeister L. Bott, 
Die Beigeordneten P. Gabriel und K. Pitzer 

Entschuldigt: 

Gemeindevertretung: Die Gemeindevertreter/innen, B. Harres, V. Krajewsky-Goralczyk, 
P. Schön  

Gemeindevorstand: Erster Beigeordneter E. Kömpf,  
Die Beigeordneten N. Krieger, S. Hild, J. Schönfeld 

Presse:  Alsfelder Allgemeine, Oberhessische Zeitung  

Sitzungsleitung: Vorsitzender der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen 

Schriftführung: Viktoria Maininger 

Gäste:  12 

 

Tagesordnung:   

Drucksachennr. TOP AZ: 

 Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus Dieter Jensen eröffnet 
die Sitzung, begrüßt die Anwesenden. Er weist auf die Hygiene- und 
Abstandsregeln hin. 

 

Zu Beginn der Sitzung sind 12 Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter anwesend. 

 

Einwände gegen die Form oder Frist der Ladung werden nicht erho-
ben. 

 

Da mehr als die Hälfte der Mitglieder der Gemeindevertretung anwe-
send sind und es keine Einwände gegen Form oder Frist der Ladung 
gibt, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Gegen die Niederschrift über die 27. Gemeindevertretersitzung vom 
27.08.2020 ist innerhalb der Frist nach § 28 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung kein Einwand erhoben worden. Der Vorsitzende stellt daher die 
Gültigkeit der Niederschrift der Sitzung fest. 

 

Der Gemeindevertretung liegen folgende Unterlagen vor: 

• Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

• Beantwortung der Anfragen der BGG Fraktion 
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Folgender Termin wird bekannt gegeben: 

• Am 10.12.2020 findet in der Mehrzweckhalle Nieder-Gemün-
den die nächste Sitzung der Gemeindevertretung statt. 

 
Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 folgendes ent-
schieden:  

• Das Jahresabschluss-Essen im Anschluss an die Sitzung am 
10.12.2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. 

• Die geplante Bürgerversammlung am 04.11.2020 findet eben-
falls aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. 

 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen teilt mit, 
dass die Seniorenbeiratssitzung am 26.10.2020 ausfällt. 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung erfolgen Ehrungen. 

Der Landesehrenbrief als Auszeichnung des Hessischen Ministerprä-
sidenten zur Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit wurde 
überreicht an Frau Renate Grimm, Herrn Norbert Hanitsch, Herrn 
Gerhard Richard Rühl sowie Herrn Udo Schönhals. 

 

20.28.GVE.01. Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott berichtet aus der Arbeit des Gemeindevorstandes.  

 

025.20  

20.28.GVE.02 3. Änderung der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde  

Gemünden  

 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter Tobias Reitz, Jürgen 
Lutz und Walter Momberger. 

 

Die Fraktion der BGG beantragt den Verweis dieses Tagesordnungs-
punkts in den Haupt- und Finanzausschuss. 

 

Der Tagesordnungspunkt ‚3. Änderung der Wasserversorgungssat-

zung der Gemeinde Gemünden‘ wird zur Beratung in den Haupt- 

und Finanzausschuss verwiesen. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

815.121:05.3 
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20.28.GVE.03 1. Änderung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Gemün-

den  

 
Die Fraktion der BGG beantragt den Verweis dieses Tagesordnungs-
punkts in den Haupt- und Finanzausschuss. 

 

Der Tagesordnungspunkt ‚1. Änderung der Entwässerungssatzung 

der Gemeinde Gemünden‘ wird zur Beratung in den Haupt- und  

Finanzausschuss verwiesen. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

 

700.11:EWS.1 

20.28.GVE.04. L 3146 Radweg zwischen Burg-Gemünden und Nieder-Gemünden 

in Verbindung mit der Verlegung und grundhaften Erneuerung 

der Landesstraße 

652.21:02 

 a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

keine Wortmeldungen 

 

 

 Der Gemeindevorstand wird beauftragt die anliegende Verwaltungs-

vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Ge-

münden (Felda) abzuschließen. 

Die Verwaltungsvereinbarung regelt die Planung des Radweges 

zwischen Burg-Gemünden und Nieder-Gemünden in Verbindung 

mit der Verlegung und grundhaften Erneuerung der L 3146.  

Entsprechende Haushaltsmittel sind in den Haushalt 2021/2022 ein-

zuplanen. 
 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.28.GVE.05. Erweiterung der Kindertagesstätte ‚Siebenstein‘ 

Hier: Planung des Spielplatzes  

 

a) Bericht des Ausschusses für Bauen, Planen, Landwirtschaft, 
Umwelt und Forsten 

 

Jürgen Lutz berichtet aus den Beratungen des Ausschusses für 
Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten.  

Der Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Fors-
ten empfiehlt der Gemeindevertretung, dass der Spielplatz, wie mit der 
Kindertagesstättenleitung abgestimmt, so bald als möglich gebaut 
wird. 

Die KIP Bundesmittel in Höhe von 212.557,00 Euro werden hierfür zur 
Verfügung gestellt. 

 

461.010:07 
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b) Beratung und Beschlussfassung 

 

keine Wortmeldungen 

 

Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Spielplatz, wie mit der 
Kindertagesstättenleitung abgestimmt, so bald als möglich gebaut 
wird. 

Die KIP Bundesmittel in Höhe von 212.557,00 Euro werden hierfür 
zur Verfügung gestellt. 
  

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 
 

 

 Somit beschlossen  

20.28.GVE.06. Schaffung eines getrennten Leitungssystems für die Ableitung 

von Oberflächenwasser beim Aus- und Umbau der L 3146 im Be-

reich der OD Rülfenrod 

701.271:01 

 a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

keine Wortmeldungen 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter Jürgen Lutz, Tobias 
Reitz, Walter Momberger und Lukas Becker. 

 

Die Fraktion der BGG beantragt den Verweis dieses Tagesordnungs-

punkts in den Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt 
und Forsten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ‚Schaffung eines getrennten Leitungssys-
tems für die Ableitung von Oberflächenwasser beim Aus- und Um-
bau der L 3146 im Bereich der OD Rülfenrod‘ wird zur Beratung in 
den Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und 
Forsten verwiesen. 

  

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen.  

 

20.28.GVE.07. Interkommunale Zusammenarbeit 

Gemeinsame Submissionsstelle im Vogelsbergkreis 

Hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung  

mit dem Vogelsbergkreis 

032.10:17 

 a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 
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b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter Tobias Reitz, Jürgen 
Lutz und Walter Momberger. 

 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand sich an 
der gemeinsamen Submissionsstelle im Vogelsbergkreis zu beteili-
gen und hierüber eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß 
§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 2 HKGG mit dem Vogelsbergkreis abzu-
schließen. 

  

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

 

20.28.GVE.08. Wegen Widerstreit der Interessen verlässt Tobias Reitz die Sitzung. 

 

1250-Jahr-Feier Nieder-Gemünden 

hier: Erhöhung der gewährten Darlehenssumme zur Vorfinanzie-

rung  

 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

keine Wortmeldungen 

 

361.51:2020 

 Zur Vorfinanzierung der 1250-Jahr-Feier Nieder-Gemünden wird 
das der Vereinsgemeinschaft 1250 Jahre Nieder-Gemünden GbR 
gewährte zinslose Darlehen in Höhe von 5.000,00 Euro auf 
10.000,00 Euro aufgestockt. Die Ausgaben werden auf 4861400 
(Durchlaufende Gelder) gebucht. 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen entsprechenden  
Darlehensvertrag mit der Vereinsgemeinschaft 1250 Jahre Nieder-
Gemünden GbR abzuschließen. 

  

Dafür: 11 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

 

Tobias Reitz nimmt wieder an der Sitzung teil. 
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20.28.GVE.09. Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda) Gemarkung  

Ehringshausen 

Bebauungsplan "Solarpark Auf dem Heppenrod" sowie Änderung 

des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 

Hier: Entwurf- und Offenlegungsbeschluss 

 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter Lukas Becker, Tobias 
Reitz, Jürgen Lutz und Walter Momberger. 

621.413:2019 

  

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss für den Bebauungsplan  
"Solarpark Auf dem Heppenrod" sowie Änderung des  
Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gemünden (Felda) 
nimmt die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB und im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnah-
men mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis und stimmt 
den Bewertungen und Beschlussempfehlungen des von der  
Gemeinde beauftragten Planungsbüros Fischer, 35435 Wetten-
berg, zu. 
 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gemünden (Felda)  
billigt den gemäß (1) überarbeiteten Vorentwurf des Bebauungs-
planes und der Änderung des Flächennutzungsplanes einschl. 
Begründung und die sich durch die Beschlussempfehlungen  
ergebenen Änderungen als Entwurf und beschließt die Offen-
lage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

  

Dafür: 7 Dagegen: 2 Enthaltung: 3 

Somit beschlossen. 

 

20.28.GVE.10. Neufassung der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr der 

Gemeinde Gemünden (Felda) 

 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

keine Wortmeldungen 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

keine Wortmeldungen 

 

130.51 
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Die Gemeindevertretung beschließt die Gebührensatzung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Gemünden (Felda) in der vorge-
legten Form (Schriftstück-Nr. 071997). 

  

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen 

 

20.28.GVE.11. Errichtung eines Lärmschutzes an der A5 in Kooperation mit der 

DEGES 

a) Begründung zum Antrag der BGG-Fraktion vom 29.09.2020 

 

Tobias Reitz begründet den Antrag. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgen Wortmeldungen des Bürgermeisters Bott und der Gemein-
devertreter Lukas Becker, Tobias Reitz, Walter Momberger und  
Jürgen Lutz. 

 

 
Der Gemeindevorstand möge gemeinsam mit der DEGES (soweit 
möglich auf deren Kosten) eine Idee entwickeln den Aushub für ei-
nen Lärmschutzwall an der A5 zu nutzen. Vor dem Hintergrund der 
enormen Einsparungen der DEGES für den Transport, sollte diese 
hierbei den Großteil der Kosten übernehmen. 
 
Da hier ein gewisser Zeitdruck bedingt durch den anstehenden Au-
tobahnbau besteht, sollte diese Maßnahme unabhängig vom der-
zeitigen Flurbereinigungsverfahren umgesetzt werden.  
  
Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen  

701.30 

20.28.GVE.12 Anfragen (werden von Bürgermeister Bott mündlich beantwortet)  

20.28.GVE.12.1 IT-Dienstleister Gemeindeverwaltung 

Anfrage der BGG-Fraktion vom 29.09.2020 

 

1. Welche IT-Dienstleister sind derzeit für die Gemeindeverwal-
tung aktiv? 

Ekom21, Dampf IT und SITS. 

 

2. Welche Aufgaben übernehmen diese? 

Ekom21 bedient zahlreiche Fachanwendungen wie Meldewesen, Per-
sonalwesen, Finanzwesen usw., Betreuung und technischer Support. 

Dampf IT erledigt alle Bereiche der EDV-Ausstattung incl. Server 

SITS erledigt den technischen Support der Homepage, Inhalte werden 
von der Verwaltung bzw. bestimmten Nutzern mit Berechtigung ge-
pflegt. 

 

048.01 
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3. Welche Vertragslaufzeiten bestehen? 

Derartige Verträge haben in der Regel eine Kündigungsfrist von 14 
Tagen zum Ende des Monats, wenn keine andere Vertragslaufzeit ver-
einbart wurde. Dies ist z.B. bei Mobilfunk oder den Breitbandverträgen 
der Fall. Hier ist eine Vertragslaufzeit von 2 Jahren vereinbart. Danach 
erfolgt jeweils eine Verlängerung um einen Monat sofern nicht gekün-
digt wird. 
 

20.28.GVE.12.2 Sachstand Baugebiet zwischen Burg- und Nieder-Gemünden 

Anfrage der BGG-Fraktion vom 29.09.2020  

 

1. Wie ist der Sachstand beim möglichen Baugebiet zwischen 
Burg- und Nieder-Gemünden? 

Am 22.05.2020 fand ein Gespräch mit der Grundstückseigentümerin 
statt. Ziel dieses Gespräches war es, darauf hinzuwirken, dass zwi-
schen Grundstückseigentümerin und potenziellen Investor eine Eini-
gung erzielbar sein könnte. Die Ankaufvorstellungen lagen aber wohl 
deutlich entfernt, eine Einigung könne aber möglich sein, wie in dem 
Gespräch versichert wurde. Konkrete Preisvorstellungen wurden nicht 
genannt. Der Standpunkt der Gemeinde wurde dargestellt, insbeson-
dere, dass es bald zu einer Lösung kommen müsste, ansonsten habe 
der Gemeindevorstand keine andere Wahl, als der Gemeindevertre-
tung vorzuschlagen, ein „normales“ Bauleitplanverfahren mit anschlie-
ßender Umlegung und Erschließung durchzuführen.  

 

Aufgrund der Erfahrungen benachbarter Gemeinden (Amöneburg, 
Ebsdorfergrund, Alsfeld) würde die Gemeinde aber die Investorenlö-
sung über einen städtebaulichen Vertrag bevorzugen. Dies setzt aber 
eine entsprechende Einigung des potenziellen Investors mit der 
Grundstückseigentümerin und den Abschluss des städtebaulichen 
Vertrages voraus. Im Ergebnis wurde damals festgehalten, dass 
Grundstückseigentümerin und Investor spätestens bis Ende Oktober 
zu einem Ergebnis kommen müssten, da ansonsten die Gemeinde 
keine andere Wahl hat, wie streng nach BauGB zu verfahren. In der 
Konsequenz müssen die nach BauGB notwendigen Beschlüsse ge-
fasst werden und gleichzeitig muss die Gemeindevertretung beschlie-
ßen, dass ein entsprechendes Umlegungsverfahren eingeleitet wird. 
Dies würde allerdings die Verfahrensdauer nicht beschleunigen, es 
würde aber dann wenigstens vorangehen. 

 

2. Wann können die ersten Grundstücke voraussichtlich erwor-
ben werden? 

Darüber kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen 
werden. Dies ist auch im Wesentlichen davon abhängig, wie bzw. ob 
die Grundstücksthematik noch lösbar ist. Vieles deutet jedoch aktuell 
darauf hin, dass der Weg über eine Umlegung gegangen werden 
muss. 

 

3. Wie sollen die Bauplätze beworben werden? 

Bei der Verwaltung wird eine Interessentenliste geführt. Hier haben wir 
schon ohne Werbung ca. 15 Interessenten.  

621.412:06 
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 Tobias Reitz fragt nach, ob in der Gemeinde auch andere Baugebiete 
in Frage kommen. 

Bürgermeister Bott sagt, dass das Gebiet zwischen Burg-Gemünden 
und Nieder-Gemünden das aktuell einzig potenzielle Baugebiert ist. 

Theoretisch wäre auch das Gebiet oberhalb des geplanten Baugebie-
tes bis zum Wochenendhausgebiet möglich. Dieses ist aber von der 
Erschließung noch problematischer. 

Walter Momberger fragt nach, wie hoch die Erschließung ca. kosten 
würde? 

Bürgermeister Bott antwortet, dass unter Einbeziehung von Wasser 
und Kanal, mit Millionenbeträgen zu rechnen ist. Näheres ergibt sich 
erst in der zweiten Phase der Erschließung. 

 

 

20.28.GVE.12.3 Sachstand zur Benennung des Autobahndreiecks A49/A5 zum 

„Gemündener Dreieck“ 

Anfrage der BGG-Fraktion vom 06.10.2020 

 

1. Wie weit ist denn der Sachstand zur Benennung des Autobahn-
dreiecks A49/A5 zum „Gemündener Dreieck“? 

Siehe Antwort zu Frage 2 

 

2. Welche Bemühungen wurden wann unternommen, wie sind die 
Reaktionen dazu? 

Bereits im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur A 49 wurde 
seitens der Gemeinde bekanntermaßen die Forderung nach der Be-
nennung der künftigen Anbindung in „Gemündener Dreieck“ erhoben.  

Dies wurde durch den Gemeindevorstand gemäß dem Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 26.09.2019 mit Schreiben vom 30.09.2019 
an das Amt für Bodenmanagement Fulda nochmals übermittelt. Auf 
diese Schreiben hat die Gemeinde zu diesem Punkt bis zum heutigen 
Tage keine Antwort erhalten.  

Auf wiederholte Nachfragen sowohl bei der Flurneuordnungsbehörde, 
Herrn Karl, und auch bei der Deges, Herrn Blümel (zuletzt anlässlich 
Besprechungen am 06.08., 14.08. und 18.09.2020) erhielt die Ge-
meinde bisher keine schriftliche Antwort. 

Auf den Hinweis in dem gemeindlichen Schreiben vom 30.09.2019, 
dass auch der Flächenbereitstellung nicht entsprochen wird, kam 
schließlich am 24.08.2020 die Anordnung der Flurneuordnungsbe-
hörde über die vorläufige Besitzeinweisung der gemeindlichen (Teil-) 
Grundstücke.  

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 07.09.2020 nach ein-
gehender Beratung entschieden, gegen diese Verfügung keinen Wi-
derspruch einzulegen. 

 

Die Gemeindevertreter Tobias Reitz und Walter Momberger machen 
noch Anmerkungen zu der Antwort. 

Gemeindevertreter Thomas Schill stellt einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung und bittet, diesen Tagesordnungspunkt zu schließen. 

 

651.112:02 
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Diesem Antrag wird mit einem Hinweis des Vorsitzenden, dass bei An-
fragen keine Aussprache stattfindet und lediglich zwei Zusatzfragen 
erlaubt sind, entsprochen. 

 

 

Für das Protokoll: 

 

 

 

Klaus-Dieter Jensen 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
  

 Viktoria Maininger 
Schriftführerin 

Verteiler Datum 

Gemeindevorstand  

Gemeindevertretung  

Veröffentlichung Ohmtal-Bote  

Veröffentlichung Homepage  

Erfassung des Sitzungsgeldes  
 

 


